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Editorial

„Zeitenwende“ in der Agrarpolitik – auch eine Wende in der Bodenpolitik? 

Dr. Lothar Schramm 

Die vielfach beschworene „Zeitenwende“ macht auch vor der Landwirtschaft 
nicht halt – sogar ganz im Gegenteil. Die Welternährungs- und Rohstoffkrise, 
aber auch der Klimawandel werden durch den Ukraine-Krieg noch verstärkt 

und „befeuern“ die kontrovers geführten Diskussionen über Tier- und Klimaschutz, 
Ernährungssicherung, Nutzung von Ackerfl ächen für die Erzeugung von Biomasse 
und die Nutzung landwirtschaftlicher Flächen für die Errichtung von Windkraft und 
Photovoltaik. Dass das alles unmittelbare Auswirkungen auf die Agrar- und Boden-
politik und damit auch auf den landwirtschaftlichen Grundstücksverkehr hat, liegt 

auf der Hand. Betroffen sind zudem das Landpachtrecht und das Landpachtverkehrsgesetz.

Die in diesem Zusammenhang von Joachim Netz in der Zeitschrift JN Agrarrecht 6/2022 aufgeworfene 
Frage, ob die zur Verfügung stehenden Flächen „etwa“ zur Produktion erneuerbarer Energien, wie Pho-
tovoltaik- und Windenergieanlagen genutzt (und gegebenenfalls veräußert) werden sollen, kann man 
wohl – ohne Prophet zu sein – dahingehend beantworten, dass sich das nicht vermeiden lassen wird und 
die Wahrscheinlichkeit hierfür eher steigt als sinkt.

Wenn aber landwirtschaftlicher Boden nicht nur vorrangig für die Erzeugung von Futter- und Nah-
rungsmitteln, sondern auch zunehmend für die Erfüllung wichtiger volkswirtschaftlicher Aufgaben wie 
die der Energiegewinnung, zugleich aber auch für den Umwelt- und Artenschutz bereitgestellt werden 
soll, dann stößt dies an Grenzen und verlangt eine Priorisierung durch entsprechende Vorgaben von Poli-
tik und Gesetzgeber. Das muss allerdings schnellstmöglich erfolgen und nicht wieder in langen Diskussi-
onen versanden, wie das bei der Novellierung des GrdStVG geschehen ist.

Dabei mag dahin gestellt sein, ob es zutreffend ist, dass in der Vergangenheit Bemühungen unter Ein-
beziehung zahlreicher, zum Teil hochdotierter Politiker, Agrarwissenschaftler und Juristen lediglich zu wie 
Joachim Netz meint „rechtlich unsauber geschriebenen Entwürfen oder Agrargesetzen, die ihren Namen 
nicht verdienen“ geführt haben (vergleiche dazu auch JN Agrarrecht 8/2022 mit kritischen Anmerkungen 
zu dem am 29.6.2022 verabschiedeten Änderungsgesetz in Niedersachsen). Zumindest kann nicht ausge-
schlossen werden, dass auch künftig die in unzähligen Gremien, Arbeitskreisen und Seminaren geführten 
Diskussionen über Genehmigungsfreigrenzen, Erwerbsobergrenzen und deren Bezugsgröße, Ausweitung 
des siedlungsrechtlichen Vorkaufsrechts oder die Genehmigung von Anteilskäufen aufgrund nachhaltiger 
Bewertungsunterschiede und unterschiedlicher Interessen (möglicherweise auch durch eine allzu vorder-
gründige Ausrichtung auf eine ökologische Landwirtschaft) notwendige gesetzliche Anpassungen und 
Neuregelungen zumindest bremsen und auch deshalb nach Einschätzung von Professorin Dr. Antje Tölle 
erneut zu „inhaltlich und handwerklich unzureichenden Entwürfen“ beitragen könnten.

Erschwerend kommt meines Erachtens hinzu, dass – wie in der Vergangenheit bereits geschehen – be-
rechtigte Bedenken im Hinblick auf die Konformität zahlreicher Regelungsziele mit Verfassungs- und 
Europarecht aus politischen Gründen ignoriert werden könnten oder bereits fertige Gesetzesentwürfe aus 
partei- und koalitionspolitischen Gründen geopfert oder zumindest „auf Halde“ gelegt werden.

Gewiss werden einige die soeben geäußerte Kritik als unangemessen ansehen. Sie ist aber aus meiner 
Sicht notwendig und von unmittelbarer Bedeutung für alle künftigen Bemühungen.

Meines Erachtens macht es Sinn, über den Vorschlag, den zum Beispiel Dr. Hans-Thomas Kropp unter-
breitet hat, nachzudenken, sich künftig auf „kleinere“ Gesetzesreformen mit realistischer Chance auf eine 
zeitnahe Verabschiedung zu konzentrieren – vor allem wenn diese nicht von Interessen- und Wertungs-
widersprüchen geprägt sind und zudem Regelungsbereiche betreffen, an denen ein Allgemeininteresse 
besteht und die für den Erhalt der Landwirtschaft unerlässlich sind, wie zum Beispiel die von Dr. Thomas 
Hahn bereits 2017 in der Bauernzeitung angemahnte fi nanzielle Förderung und Unterstützung junger 
Landwirte bei der Übernahme eines Betriebs.

Ein wichtiges Betätigungsfeld könnte hier zum Beispiel auch das vielerorts thematisierte „Höfester-
ben“ sein. Dass dieses Phänomen zumindest Auswirkungen auf die Rechtsprechung zum Grundstücksver-
kehr haben sollte, hat der Autor bereits im Editorial des Agrarbetriebs 5/2020 deutlich gemacht. So kann 
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es entgegen der Auffassung des BGH (zuletzt geäußert im Urteil vom 29.4.2022, BLw 5/20) durchaus im 
Interesse einer finanziellen Absicherung des Generationswechsels liegen, wenn Landwirte ihre Flächen 
zunächst an Nichtlandwirte verkaufen und dies mit dem Abschluss eines Rückpachtvertrages zugunsten 
des Veräußerers verbinden, um einerseits so den Generationswechsel finanzieren und andererseits so den 
Verbleib der Flächen beim Landwirt zum Zwecke der weiteren landwirtschaftlichen Nutzung sicherstellen 
zu können.

Es sollte letztlich ernsthaft darüber nachgedacht werden, ob die Bemühungen weiterhin auf eine um-
fassende Neuregelung des GrdStVG durch einzelne Bundesländer unter Einbeziehung ebenso umfassen-
der Arbeitsgremien konzentriert werden oder zunächst für eine zeitnahe Anpassung des Gesetzes an die 
neuen agrarpolitischen Zielstellungen gesorgt wird, um dadurch die Grundlage für eine Rechtsprechung 
zu schaffen, die zum Erreichen der verfolgten Zielen beiträgt. Derartiges ist in der Vergangenheit bereits 
geschehen. Hingewiesen sei hier zum Beispiel auf wichtige Entscheidungen des BGH zum Gesellschafter-
kauf, zur Gleichstellung von Einzellandwirten und juristischen Personen sowie zur Genehmigung staatlich 
förderungswürdiger Maßnahmen des Naturschutzes nach der deutschen Wiedervereinigung.

Als problematisch für notwendige gesetzliche Anpassungen erweist sich das Fehlen klarer agrarpo-
litischer Vorgaben. Dadurch wird es zum Beispiel kaum möglich sein, die langen Genehmigungsverfah-
ren spürbar zu verkürzen, die nach Auffassung der Bundesregierung den schnellen Ausbau erneuerbarer 
Energien verhindern.

Das betrifft auch die Genehmigungspraxis und die Rechtsprechung zu § 9 Abs. 6 GrdStVG. Hierfür hat 
der BGH bereits in seinem Beschluss vom 15.4.2011 (BLw 12/10) in Bezug auf die Nutzung von Landwirt-
schaftsflächen für die Errichtung von Windkraftanlagen konkrete Hinweise für die Rechtspraxis gegeben.

Um aber eine Entscheidung darüber treffen zu können, ob unter den verschärften neuen Rahmenbe-
dingungen wichtige volkswirtschaftliche Vorhaben, wie zum Beispiel das der Energiegewinnung, mit dem 
Erwerb von Flächen durch Landwirte gleichzustellen sind (und damit die Genehmigung zu erteilen ist), 
werden zum Beispiel klare Festlegungen dahingehend benötigt,

•	 welche Flächen in welcher Qualität für welche Vorhaben hierfür überhaupt in Frage kommen können, 
wie das im Hinblick auf Photovoltaikanlagen in dem Eckpunktepapier von BMWK, BMUV und BMEL 
vom 10.2.2022 im Einzelnen aufgezeigt wurde (vgl. JN Agrarrecht 3/2022, Seite 14f.).

•	 welche Unterlagen und Nachweise für die Genehmigungsfähigkeit solcher Vorhaben im Genehmi-
gungsverfahren nach GrdStVG vorzulegen sind, weil zum Beispiel ein dem Bau oder dem Betrieb einer 
Windenergieanlage dienender Erwerb landwirtschaftlicher Grundstücke nur dann volkswirtschaftli-
chen Belangen i. S. v. § 9 Abs. 6 GrdStVG entspricht, wenn diese nach einschlägigen Vorschriften auch 
errichtet werden darf.

•	 wie sichergestellt werden kann, dass die Veräußerung derartiger Grundstücke nur in dem Umfang er-
folgt, wie er für diese Zwecke wirklich benötigt wird (vgl. nur BGH aaO. und OLG Hamm, RdL 1980, 156, 
157).

Wie wichtig derartige Vorgaben für die Genehmigung sind, beweisen die oft mehr als 80 Hektar be-
anspruchenden Projekte für Photovoltaik-Freiflächenanlagen, da diese die Bodeneigentümer schon auf-
grund ihrer hohen, den üblichen Pachtzins um ein zigfaches übersteigenden Mindestentgelte pro Hektar 
und Beteiligung am Stromerlös dazu anhalten, ihre Flächen künftig nicht mehr an Landwirte, sondern an 
zumeist außerlandwirtschaftliche Investoren zu verpachten. Dies bleibt natürlich nicht ohne Folgen für 
den Pachtmarkt.

Ob es ein Trost ist (und ob dies auch in Zukunft so sein wird), dass „ein Teil der Projekte die jeweiligen 
Genehmigungsverfahren ohnehin nicht übersteht“, bleibt abzuwarten.

Jedenfalls haben diese Projekte unmittelbare Auswirkungen auf das landwirtschaftliche Pachtrecht 
und das Landpachtverkehrsrecht. Weitere Flächen werden hier der landwirtschaftlichen Produktion verlo-
rengehen, weil auch Landwirte selbst aus obigen Gründen an solchen Projekten interessiert sein dürften.

Hier schnellstmöglich Klarheit zu schaffen ohne weitere jahrelange Diskussionen um eine alle Details 
und Verzweigungen berücksichtigende neue Agrargesetzgebung, dürfte auch im Interesse der Genehmi-
gungsbehörden, Gerichte und vor allem auch der betroffenen Landwirte liegen.
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